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09.12.97 ' 

E m p f e h l u n g e n R-Fj-G-in 
der Ausschüsse 3. ;_--. 

zu Punkt der 720. Sitzung des Bundesrates am 19. Dezember 1997 

Entwurf eines Gesetzes zur Regelung der Rechtsbeziehungen 
zwischen Anbieterinnen und Anbietern und Hilfesuchenden auf dem 
Gebiet der gewerblichen Lebensbewältigungshilfe 
- Antrag der Freien und Hansestadt Hamburg -

A. 

Der federführende Rechtsausschuß und 
der Ausschuß für Innere Angelegenheiten 
empfehlen dem Bundesrat, 
den Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Abs. 1 des Grundgesetzes in der unter Ziffer 6 
wiedergegebenen Fassung nach Maßgabe der unter Ziffer 1 bis 5 wiedergegebenen 
Änderungen beim Deutschen Bundestag einzubringen: 

1. Zu § 1 Abs. 1 Satz 1 

In § 1 Abs. 1 Satz 1 sind die Wörter "in Ausübung ihrer gewerblichen oder" 
durch die Wörter "in Ausübung ihres Gewerbes (§ 1 der Gewerbeordnung) oder 
ihrer" zu ersetzen. 

Begründung (nur für das Plenum): 

Klarstellung des Gewollten. 

2. Zu § 1 Abs. 1 Satz 2 

In § 1 Abs. I Satz 2 sind die Wörter "im Zusammenhang mit der" durch das 
Wort "in" zu ersetzen. 

Als Folge ist 

in der Einzelbegründung zu § 1 der Satz 7 wie folgt zu fassen: 
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(noch Ziffer 2) 

"Damit fällt die Behandlung durch Ärztinnen und Ärzte, d. h. auch Psychiate­
rinnen und Psychiater oder zugelassene Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker 
nicht unter das Gesetz, sofern die Lebensbewältigungshilfe in Ausübung der 
Heilkunde erfolgt." 

Begründung (nur für das Plenum): 

Klarstellung des Gewollten. Die bisherige Formulierung "im Zusammenhang 
mit der Ausübung der Heilkunde" verdeutlicht nicht hinreichend, daß Ärzte 
und Heilpraktiker nur im Bereich der eigentlichen heilkundlichen Tätigkeit 
vom Anwendungsbereich des Gesetzes ausgenommen sein sollen. Sie läßt bei­
spielsweise die Auslegung zu, daß ein Arzt oder Heilpraktiker, der in einem 
Wochenendseminar ohne primär medizinisch-heilkundlichen Ansatz gewerbli­
che Lebensbewältigungshilfe anbietet, nicht unter das Gesetz fällt, wenn die 
Veranstaltung in einem lediglich untergeordneten Punkt einen heilkundlichen 
Bezug "konstruiert". Wird in einem solchen Falle ein Zusammenhang mit der 
Ausübung der Heilkunde bejaht, könnte wohl auch das Umgehungsverbot des 
§ 8 Abs. 2 nicht eingreifen. 

3. Zu $ 2 Abs. 2 Nr. 4 

In § 2 Abs. 2 Nr. 4 sind vor dem Wort "Anzahl" das Komma zu streichen und 
die Wörter "sowie die voraussichtliche" einzufügen. 

Begründung (nur für das Plenum): 

Klarstellung des Gewollten. 

4. Zu S 5 Abs. 1 Satz 1 

In § 5 Abs. 1 Satz 1 sind die Wörter ", erstmals jedoch zum Ablauf von drei 
Monaten seit Wirksamwerden des Vertrages" zu streichen. 

Als Folge ist 

a) die Einzelbegründung zu § 5 Abs. 1 wie folgt zu fassen: 

"Absatz 1 

Mit dieser Vorschrift sollen die hilfesuchenden Personen ein unabdingbares 
Kündigungsrecht erhalten. Es soll unabhängig davon gelten, ob der Vertrag 
auf unbestimmte Zeit geschlossen ist oder ob die Vertragsdauer im Sinne 
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(noch Ziffer 4) 

von § 620 Abs. 2 BGB bestimmt oder wenigstens bestimmbar ist. Wegen 
der Eigenart des Vertragsgegenstandes ist es geboten, daß die Hil­
fesuchenden bei Verträgen, die nicht nur kurzfristig laufen, in jedem Fall 
die Möglichkeit haben, sich mit angemessener Frist vom Vertrag zu lösen. 

Ein solches Kündigungsrecht ist nicht weniger wichtig als das Widerrufs-
recht, weil mutmaßlich ein nicht ganz geringer Teil der Betroffenen trotz 
der in § 2 vorgeschriebenen Informationen während der Widerspruchsfrist 
noch nicht zu der für sie zutreffenden Bewertung des Leistungsinhalts 
kommen wird, sondern erst während der Durchführung des Vertrages. Des­
halb ist ein Kündigungsrecht notwendig, und es muß auch von Vertragsbe­
ginn an zur Verfügung stehen, nicht etwa erst nach Ablauf einer ersten 
Vertragsphase ohne Kündigungsmöglichkeit. 

Würde ein besonderes Kündigungsrecht nicht vorgesehen, so bestände bei 
Verträgen, die auf bestimmte Zeit abgeschlossen werden oder bei denen die 
Dauer bestimmbar ist, nach § 620 BGB kein Kündigungsrecht. Für Verträge 
auf unbestimmte Zeit gäbe es dagegen ein Kündigungsrecht mit den Fristen 
des § 621 BGB. Weder diese Unterscheidung noch die Möglichkeit, das 
Kündigungsrecht abzubedingen oder einzuschränken, entspräche der 
Interessenlage. 

Bei der Ausgestaltung des Kündigungsrechts müssen die Interessen der 
Anbieterinnen und Anbieter auf der einen Seite und der Hilfesuchenden auf 
der anderen Seite gegeneinander abgewogen werden. Unternehmen und 
Personen, die Leistungen der Lebensbewältigungshilfe anbieten, haben ein 
Interesse daran, sich durch längerfristige Vertragsbindungen eine sichere 
Kalkulationsgrundlage zu schaffen. Das gilt insbesondere, wenn angestell­
tes Personal vorgehalten und Veranstaltungsräume angemietet werden 
müssen. Andererseits haben die Verbraucherinnen und Verbraucher, die 
gewerbliche Lebensbewältigungshilfe in Anspruch nehmen, das Interesse, 
nicht über einen längeren Zeitraum an solchen Verträgen festgehalten zu 
werden, wenn sie die vereinbarten Veranstaltungen nicht mehr bejahen. 
Dabei handelt es sich nicht nur um ein wirtschaftliches Interesse. Vielfach 
werden die Betroffenen weiterhin das Bedürfnis nach Lebensbewälti­
gungshilfe haben und nur mit den Leistungen des konkreten Angebots nicht 
mehr einverstanden sein. Wenn nach dem Vertrag eine nicht unerhebliche 
Vergütung zu zahlen ist, werden die Betroffenen aus finanziellen Gründen 
sich die als notwendig angesehenen Leistungen der Lebensbewältigungs­
hilfe nur dann anderweitig verschaffen können, wenn sie sich aus dem zu­
nächst geschlossenen Vertrag bald lösen können. Das Kündigungsrecht ent­
scheidet also in nicht wenigen Fällen darüber, ob sie die für notwendig 
gehaltenen Hilfeleistungen bekommen. Dieses Interesse der Betroffenen ist 
sehr hoch zu veranschlagen, weil Veranstaltungen der Lebensbewälti­
gungshilfe weit hineinreichen in den Bereich der Persönlichkeit. 
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(noch Ziffer 4) 

Den Hilfesuchenden soll deshalb die Möglichkeit gegeben werden, das 
Vertragsverhältnis jederzeit zu kündigen. Eine Kündigungsfrist von vier 
Wochen ist für die Hilfesuchenden noch überschaubar und erträglich. Eine 
solche Frist ermöglicht es andererseits den Anbieterinnen und Anbietern 
hinreichend, sich auf das Vertragsende einzustellen. Bei der Eigentümlich­
keit ihres Leistungsangebots, das auf die persönlichsten Belange der Betrof­
fenen zielt, können sie billigerweise nicht erwarten, daß diese für einen 
längeren Zeitraum an Verträge über Lebensbewältigungshilfe gebunden 
werden. Wenn die Kündigungsmöglichkeit zu einer stärkeren Fluktuation 
auf der Seite der Hilfesuchenden führt, so ist das eine Folge von Besonder­
heiten des Vertragsgegenstandes, die in den Risikobereich der Anbietenden 
fallen und die erforderlichenfalls bei der Preisgestaltung und Kalkulation zu 
berücksichtigen sind. 

Für die hilfesuchende Person bleibt die Möglichkeit bestehen, den Vertrag 
bereits zu einem früheren Zeitpunkt nach § 621 oder § 626 oder § 627 BGB 
zu kündigen." 

b) der Einzelbegründung zu § 11 Abs. 1 folgender Absatz anzufügen: 

"Das unabdingbare Kündigungsrecht des § 5 ist auch bei dieser Vertrags­
konstellation geboten. Neben dem Umstand, daß auch Unternehmen den 
Charakter einer angebotenen Lebensbewältigungshilfe oft nicht werden 
richtig einschätzen können, sind dafür die persönlichen Interessen derjeni­
gen maßgebend, die an den angebotenen Veranstaltungen teilnehmen sollen, 
insbesondere der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Würde insoweit kein 
besonderes Kündigungsrecht geschaffen, könnten sich die Unternehmen 
entweder gar nicht oder nur mit langen Fristen aus dem Vertrag lösen. 
Wenn sie deshalb die Vergütung bis zum Ende der Vertragszeit zahlen 
müßten, würden sie möglicherweise die eingesetzten finanziellen Mittel 
nicht ungenutzt lassen wollen und deshalb ihre Mitarbeiterinnen und Mit­
arbeiter auch dann veranlassen, an den Veranstaltungen weiterhin teilzu­
nehmen, wenn mittlerweile Zweifel an der Eignung der Veranstaltung ent­
standen sind. Einem entsprechenden Druck des Arbeitgebers könnten sich 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter meist nicht entziehen." 

Begründung (nur für das Plenum): 

Es erscheint geboten, das Kündigungsrecht so auszugestalten, daß es von Be­
ginn an zur Verfügung steht und nicht erst zum Ende des ersten Quartals der 
Vertragsdurchführung. Wie zu erwarten ist, wird nicht wenigen Betroffenen 
gerade in der ersten Phase der Vertragsdurchführung klar werden, daß die ver­
einbarte Art der Lebensbewältigungshilfe nicht ihren Bedürfnissen entspricht. 
Sie sollten sich deshalb auch schon in dieser Phase vom Vertrag lösen können. 
Ein solches frühzeitiges Kündigungsrecht dient nicht nur den wirtschaftlichen 
Interessen der Vertragspartner der Anbietenden, sondern kann die Betroffenen 
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i noch Zitier 4) 
davor schützen, über einen längeren Zeitraum an Veranstaltungen der Lebens­
bewältigungshilfe teilzunehmen, mit denen sie nicht (mehr) einverstanden sind. 
Für die Anbietenden ist eine solche Ausweitung des Kündigungsrechts zumut­
bar, weil es eine Folge der Eigenart der angebotenen Leistung ist. 

5. Zu $7 

§ 7 ist zu streichen. 

Als Folge 

a) wird der bisherige § 8 der § 7 mit der Maßgabe, daß in Absatz 1 die Angabe 
"§§ 2 bis 7 und 10" durch die Angabe "§§ 2 bis 6 und 9" zu ersetzen ist; 

b) werden die bisherigen §§9 und 10 die §§ 8 und 9; 

c) wird der bisherige § 11 der § 10 mit der Maßgabe, daß in Absatz 1 die An­
gabe "§§ 4 bis 9" durch die Angabe "§§ 4 bis 8" zu ersetzen ist; 

d) werden die bisherigen §§12 und 13 die §§ 11 und 12; 

e) ist in der Begründung, Abschnitt "A. Allgemeines. I." 

aa) der zweite Absatz zu streichen; 

bb) folgender Absatz anzufügen: 

"Der Entwurf sieht davon ab, zum Schutz der Verbraucherinnen und 
Verbraucher besondere Regelungen im Hinblick auf eingetretene Ge­
sundheitsschädigungen einzuführen, bei denen eine Verursachung durch 
die Lebensbewältigungshilfe in Betracht kommt. Eine Abweichung von 
der grundsätzlichen Beweislastverteilung könnte es Betroffenen zwar 
erleichtern, Gesundheitsschäden auf die Lebensbewältigungshilfe 
zurückzuführen und damit zu einem Schadensersatzanspruch zu 
gelangen. Eine gesetzliche Beweiserleichterung wäre jedoch nur 
vertretbar, wenn die Zusammenhänge zwischen Methoden der Le­
bensbewältigungshilfe und eingetretenen Gesundheitsschäden, insbe­
sondere psychischen Schäden, wissenschaftlich hinreichend geklärt 
wären. Das ist jedoch nicht der Fall. Der Entwurf geht im übrigen da­
von aus, daß für Schadensersatzansprüche das vorhandene Instrumen­
tarium an Beweislastnormen ausreicht und daß insoweit im Hinblick auf 
die Lebensbewältigungshilfe die Grundsätze der Beweislast in der 
Arzthaftung entsprechend herangezogen werden können."; 

f) ist die Einzelbegründung zu § 7 zu streichen; 
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(noch Ziffer 5) 

g) wird die bisherige Einzelbegründung zu § 8 die Einzelbegründung zu § 7 
mit der Maßgabe, daß die Angabe "§§ 2 bis 7" durch die Angabe "§§ 2 bis 
6" zu ersetzen ist; 

h) werden die bisherigen Einzelbegründungen zu den §§ 9 bis 13 die Einzel­
begründungen zu den §§ 8 bis 12. 

Begründung (nur für das Plenum): 

Wenn Betroffene gesundheitliche Beeinträchtigungen, insbesondere psychische 
oder geistig-psychische Störungen, auf die Teilnahme an Veranstaltungen der 
Lebensbewältigungshilfe zurückführen, kann es ihnen schwerfallen, die 
Kausalität zu beweisen. Diese Schwierigkeit rechtfertigt es jedoch nicht, einen 
prima-facie-Beweis gesetzlich vorzusehen. Ein Anscheinsbeweis ist nur dann 
vertretbar, wenn der grundsätzliche Zusammenhang zwischen bestimmten Ver­
haltensweisen oder Erscheinungen und bestimmten Ergebnissen (Wirkungen, 
Erfolgen) wissenschaftlich so weit geklärt ist, daß typischerweise das eine das 
andere zur Folge hat. An einer solchen verläßlichen allgemeinen Klärung fehlt 
es im Zusammenhang mit der Lebensbewältigungshilfe. Insbesondere läßt sich 
hier nicht von einem im zeitlichen Zusammenhang mit der Lebensbewälti­
gungshilfe aufgetretenen Gesundheitsschaden auf die Kausalität schließen. Da­
für sind die Methoden der Lebensbewältigungshilfe zu unterschiedlich und in 
ihren Wirkungen zu wenig erforscht. Hinzu kommt, daß in nicht wenigen Fäl­
len die Betroffenen schon vor der Teilnahme an Veranstaltungen der Lebens­
bewältigungshilfe latent oder akut unter Problemen im geistig-psychischen Be­
reich leiden und daß solche Störungen von neu aufgetretenen oder infolge der 
Lebensbewältigungshilfe verstärkten Störungen kaum zu unterscheiden sein 
werden. 

Wenn auf eine besondere Regelung zur Beweiserleichterung verzichtet wird, 
schließt das nicht aus, daß im Einzelfall das Institut des Anscheinsbeweises 
herangezogen wird, sofern die von Rechtsprechung und Lehre entwickelten 
allgemeinen Voraussetzungen gegeben sind. 
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6. Zum Gesetzentwurf insgesamt" 

"Entwurf eines Gesetzes über Verträge auf dem Gebiet 
der gewerblichen Lebensbewältigungshilfe 

A. Zielsetzung 

Herbeiführung des Schutzes für den Verbraucher vor Übereilung und wirt­
schaftlicher Übervorteilung und vor der mißbräuchlichen Anwendung von 
Techniken, mit denen Bewußtsein, Psyche und Persönlichkeit manipuliert wer­
den können. 

B. Lösung 

Erlaß eines Gesetzes über Verträge auf dem Gebiet der gewerblichen Lebens­
bewältigungshilfe. 

C. Alternativen 

Keine 

D. Kosten der öffentlichen Haushalte 

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand 

Keine 

2. Vollzugsaufwand 

Keine 

E. Sonstige Kosten (z.B. Kosten für die Wirtschaft, Kosten für soziale Siche­
rungssysteme) 

Keine 

*) Ziffer 6 S. 7 bis S. 26 
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Entwurf eines Gesetzes über Verträge auf dem Gebiet der gewerblichen Le­
bensbewältigungshilfe 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 Anwendungsbereich 

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten für entgeltliche Verträge über die Lei­
stung von Lebensbewältigungshilfe zwischen einer Person, die solche Verträge in 
Ausübung ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit abschließt (anbietende Per­
son) 'und einer natürlichen Person, die bei Vertragsabschluß außerhalb ihrer ge­
werblichen oder beruflichen Tätigkeit handelt (hilfesuchende Person). Dieses Gesetz 
gilt nicht, soweit die Lebensbewältigungshilfe durch Angehörige des ärztlichen 
Berufs oder des Heilpraktikerberufs im Zusammenhang mit der Ausübung der Heil­
kunde geleistet wird. 

(2) Lebensbewältigungshilfe im Sinne dieses Gesetzes ist eine Dienstleistung, die 
Helferinnen, Helfer oder Helfergruppen gegenüber einer anderen Person unter deren 
Mitwirkung mit dem Ziel der Feststellung oder Verbesserung der seelischen Be­
findlichkeit oder der geistig-seelischen Fähigkeiten erbringen. 

§ 2 Form und Inhalt des Vertrages 

(1) Verträge über Lebensbewältigungshilfe nach § 1 bedürfen der Schriftform. 

(2) Die Vertragsurkunde muß Angaben enthalten 

1. über die genaue Bezeichnung und Anschrift der anbietenden Person, 

2. zur genauen Beschreibung der Leistung und des angestrebten Ziels ein­
schließlich einer kurzen Beschreibung der angewandten Methode und der 
theoretischen Grundlagen, 

3. über die berufliche Qualifikation der Helferin oder des Helfers, 

4. über Art, Anzahl und Dauer der Veranstaltungen, 

5. darüber, ob die Veranstaltungen in Gruppen oder einzeln durchgeführt wer­
den sollen, 

6. über den Gesamtpreis sowie den Einzelpreis je Veranstaltung, 

7. darüber, ob Begleitmaterial erworben werden muß und welche Kosten hier­
durch entstehen, 

8. darüber, ob der Vertragsgegenstand Teil eines Gesamtkonzepts ist, und über 
den Preis der hierzu gehörenden Leistungen. 
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(3i Der hilfesuchenden Person ist eine deutlich lesbare Abschrift der Urkunde aus­
zuhändigen. Ist die Lebensbewältigungshilfe an eine dritte Person zu leisten, so hat 
diese gegenüber der anbietenden Person einen Anspruch auf schriftliche Information 
über die in Absatz 2 Nr. 1 bis 5 aufgeführten Angaben sowie darüber, ob der 
Vertragsgegenstand Teil eines Gesamtkonzepts ist. 

§ 3 Widerrufsrecht 

(1) Eine auf den Abschluß eines Vertrages im Sinne von § 1 gerichtete Willenser­
klärung, die gegenüber der anbietenden Person abgegeben wird, wird erst wirksam, 
wenn sie nicht binnen einer Frist von zwei Wochen nach Abschluß des schriftlichen 
Vertrages der anbietenden Person gegenüber schriftlich widerrufen wird. Dies gilt 
auch für einen Kreditvertrag, der zwischen der anbietenden Person und der hilfesu­
chenden Person zum Zwecke der Finanzierung des Entgelts für die Lebensbewälti­
gungshilfe abgeschlossen wird. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Ab­
sendung des Widerrufs. 

(2) Der Lauf der Frist beginnt erst, wenn der hilfesuchenden Person die in § 2 
Abs. 3 Satz 1 genannte, alle Angaben nach § 2 Abs. 2 enthaltende Abschrift der 
Vertragsurkunde sowie eine schriftliche Belehrung über ihr Recht zum Widerruf 
ausgehändigt wird. Die Belehrung muß Namen und Anschrift des Widerrufsemp­
fängers, einen Hinweis auf die schriftliche Form der Widerrufserklärung und darauf 
enthalten, daß die Widerrufsfrist durch rechtzeitige Absendung des Widerrufs ge­
wahrt wird. Die Belehrung ist drucktechnisch deutlich zu gestalten und von der hil­
fesuchenden Person gesondert zu unterschreiben. Ist streitig, ob oder zu welchem 
Zeitpunkt die Abschrift der Vertragsurkunde oder die schriftliche Belehrung über 
das Widerrufsrecht der hilfesuchenden Person ausgehändigt worden ist, so trifft die 
Beweislast die anbietende Person. 

(3) Das Widerrufsrecht erlischt spätestens in dem Zeitpunkt, in dem beide Parteien 
den Vertrag vollständig erfüllt haben. 

(4) Im Falle des Widerrufs sowie der Nichtigkeit des Vertrages wegen Nichteinhal­
tung der Form nach § 2 Abs. 1 und 2 hat die anbietende Person das empfangene 
Entgelt, die hilfesuchende Person empfangene Sachen zurückzugewähren. Der Wi­
derruf wird durch die Verschlechterung oder die Unmöglichkeit der Rückgewähr 
der Sachen nicht ausgeschlossen. Hat die hilfesuchende Person die Verschlechte­
rung oder die Unmöglichkeit zu vertreten, so hat sie der anbietenden Person den 
Wert oder die Wertminderung zu ersetzen. Ist die hilfesuchende Person nicht nach 
Absatz 2 belehrt worden und hat sie auch nicht anderweitig vor der Verschlechte­
rung oder dem Eintritt der Unmöglichkeit der Rückgewähr von ihrem Widerrufs­
recht oder dem Nichtigkeitsgrund Kenntnis erlangt, so hat sie die Verschlechterung 
oder die Unmöglichkeit nur dann zu vertreten, wenn sie diejenige Sorgfalt nicht an­
gewendet hat, die sie in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt. 
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(5i Der Wert der Überlassung des Gebrauchs oder der Benutzung der Sachen bis 
zum Zeitpunkt der Ausübung des Widerrufsrechts oder der Berufung auf die Nich­
tigkeit des Vertrages ist nicht zu vergüten; die anbietende Person kann einen der bis 
zu diesem Zeitpunkt geleisteten Lebensbewältigungshilfe entsprechenden Anteil ih­
rer Vergütung nicht verlangen. 

§ 4 Anzahlungen 

Vereinbarungen über die Leistung einer Anzahlung sind unwirksam, wenn diese die 
Höhe des auf einen Monat entfallenden Anteils der Vergütung übersteigt. 

§ 5 Kündigung 

(1) Der Vertrag kann von der hilfesuchenden Person in Abweichung von § 620 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs ohne Angabe von Gründen mit einer Frist von vier Wo­
chen gekündigt werden, erstmals jedoch zum Ablauf von drei Monaten seit Wirk­
samwerden des Vertrages. Das Recht beider Vertragsparteien zur Kündigung gemäß 
den §§621, 626 und 627 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt unberührt. 

(2) Im Fall der Kündigung schuldet die hilfesuchende Person nur den Teil der Ver­
gütung, der den bis zum Wirksamwerden der Kündigung erbrachten Leistungen bei 
gleichmäßiger Verteilung auf die Einzelleistungen entspricht. Eine zuviel gezahlte 
Vergütung ist zurückzugewähren. 

§ 6 Verbot der Aufrechnung 

Die Aufrechnung der anbietenden Person mit ihrer Forderung auf Zahlung des Ent­
gelts aus einem Vertrag gemäß § 1 gegen die Forderung einer bei ihr tätigen Person 
auf Zahlung der Vergütung für diese Tätigkeit ist unwirksam. 

§ 7 Beweiserleichterung 

Kommt es in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit der Lebensbewälti­
gungshilfe zu einer nicht nur vorübergehenden Gesundheitsstörung oder einem Ge­
sundheitsschaden der behandelten Person, so wird vermutet, daß hierfür die bei der 
Lebensbewältigungshilfe angewandten Methoden ursächlich waren, es sei denn, es 
besteht die ernstliche Möglichkeit einer anderen Ursächlichkeit. 

§ 8 Ausschluß abweichender Vereinbarungen/Umgehungsverbot 

(1) Von den §§ 2 bis 7 und 10 kann nicht zum Nachteil der hilfesuchenden Person 
abgewichen werden. 
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(2i Dieses Gesetz ist auch dann anzuwenden, wenn seine Vorschriften durch an­
derweitige Gestaltungen umgangen werden. 

§ 9 Anwendung anderer Gesetze 

Auf Verträge gemäß § 1 sind die Vorschriften des Gesetzes über den Widerruf von 
Haustürgeschäften und ähnlichen Geschäften nicht anzuwenden. Die Vorschriften 
des Verbraucherkreditgesetzes und des Gesetzes zum Schutz der Teilnehmer am 
Fernunterricht bleiben unberührt. 

§ 10 Ausschließlicher Gerichtsstand 

Für Klagen aus Verträgen im Sinne von § 1 ist das Gericht ausschließlich zuständig, 
in dessen Bezirk die hilfesuchende Person zur Zeit der Klageerhebung ihren Wohn­
sitz, in Ermangelung eines solchen ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort hat. 

§11 Entsprechende Anwendung 

(1) Wird der Vertrag über Lebensbewältigungshilfe mit der anbietenden Person von 
einer natürlichen Person in Ausübung ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit 
oder von einer juristischen Person geschlossen, so sind §§ 2, 3 Abs. 4 und 5, §§ 4 
bis 9 entsprechend anzuwenden. 

(2) Im Fall des Absatzes 1 ist für Klagen aus Verträgen im Sinne von § 1 auch das 
Gericht zuständig, in dessen Bezirk die natürliche oder juristische Person zur Zeit 
der Klageerhebung ihren Sitz oder ihre gewerbliche Niederlassung oder ihren 
Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort hat. 

§ 12 Übergangsvorschrift 

Dieses Gesetz gilt nicht für Verträge, die vor seinem Inkrafttreten geschlossen wor­
den sind. 

§ 13 Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am ersten Tag des vierten auf die Verkündung folgenden Kalen­
dermonats in Kraft. 
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Begründung: 

A. Allgemeines 

I. 

Der Gesetzentwurf soll zum Verbraucherschutz im Bereich der gewerblich angebo­
tenen Lebensbewältigungshilfe beitragen. Dieser Markt hat in den vergangenen 
Jahren stark an Bedeutung zugenommen und ist dadurch gekennzeichnet, daß 
sachlich rationale und wirtschaftliche Erwägungen der hilfesuchenden Person beim 
Vertragsschluß als Schutzmechanismen vor unangemessenen Vertragsbedingungen 
oft im Hintergrund stehen, weil sich das Angebot für die hilfesuchende Person als 
Mittel zur Bewältigung ihrer Probleme darstellt. In dieser besonderen Nachfragesi­
tuation ist typischerweise die Kritikbereitschaft und -fähigkeit eingeschränkt. Unter 
der Vielzahl von Angeboten, die auf diesen Markt drängen, sind auch solche, deren 
Dienstleistungen und Aktivitäten erheblichen Anstoß erregen. Ihnen wird vorgewor­
fen, durch Einsatz bewußtseinsverändernder Psychotechniken die hilfesuchenden 
Personen abhängig zu machen und sie wirtschaftlich auszubeuten. Dies macht es er­
forderlich, durch besondere Regelungen der hilfesuchenden Person die Bedingungen 
des abzuschließenden Vertrages vor Augen zu führen und transparent zu machen 
und sie vor voreiligen Vertragsabschlüssen zu schützen. Dieses soll insbesondere 
durch folgende Instrumente erreicht werden: Schriftform des Vertrages, Aus­
händigung einer detaillierten, schriftlichen Leistungsbeschreibung, Widerrufsrecht 
innerhalb von zwei Wochen nach Vertragsschluß. 

Weiterhin birgt die Behandlung, wenn sie durch nicht qualifizierte Helferinnen bzw. 
Helfer geschieht, die Gefahr der Herbeiführung von Gesundheitsschäden in sich. Da 
die Schaffung eines Zulassungssystems überwiegend als zu einschneidend und nicht 
handhabbar angesehen wird und im übrigen auch die Anwendung des Heilprakti­
kergesetzes zumindest fraglich erscheint, kann dem einigermaßen wirksam nur 
durch die Erleichterung der Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen für diesen 
Fall entgegengetreten werden. Hiervon ist auch präventiv eine größere Vorsicht im 
Umgang mit bestimmten Methoden zu erwarten. Dies soll durch eine Beweiser­
leichterung für die Anspruchstellern bzw. den Anspruchsteller erreicht werden. 

Vom Anwendungsbereich des Gesetzes auszunehmen ist Lebensbewältigungshilfe, 
die im Zusammenhang mit der Ausübung der Heilkunde durch Angehörige des 
ärztlichen Berufes und des Heilpraktikerberufes geleistet wird sowie die nichtge­
werbliche Lebensbewältigungshilfe, wie sie durch gemeinnützige Organisationen 
und insbesondere die Amtskirchen ausgeübt wird. Für diesen Bereich kann davon 
ausgegangen werden, daß eine Ausnutzung der besonderen Situation der hilfesu­
chenden Person nicht erfolgt. 

IL 

Für Bund, Länder und Gemeinden entstehen durch das Gesetz keine Kosten. Für 
diejenigen, welche gewerbliche Lebensbewältigungshilfe anbieten, kann in der 
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Phase der Werbung unü ae> Vertragsabschlusses ein zusätzlicher Aurwand entste­
hen, von dem jedoch keine quantifizierbaren Auswirkungen auf den Preis der ange­
botenen Leistung zu erwarten sind. 

B. Zu den einzelnen Vorschriften 

Z u § l 

§ 1 regelt den persönlichen und sachlichen Anwendungsbereich. Lebensbewälti­
gungshilfe kann in den verschiedensten Arten praktischer Ausgestaltung erfolgen, 
z.B. durch Gespräch, Unterricht, mentales und/oder körperliches Training in soge­
nannten Selbsterfahrungsgruppen, Kursen, Workshops oder im Selbststudium und 
Selbsttraining unter Verwendung schriftlicher und/oder audiovisueller Unter­
richtsmittel und/oder interaktiver Maschinen. Sie ist nicht auf die seelische Befind­
lichkeit beschränkt, sondern kann sich auch auf den Bereich geistig-seelischer Fä­
higkeiten richten. Zur Gewährleistung eines umfassenden Schutzes ist auch die 
Feststellung der seelischen Befindlichkeit oder der geistig-seelischen Fähigkeiten 
einzubeziehen; auf diese Weise ist es Anbietern verwehrt, der Lebensbewälti­
gungshilfe eine Phase vorzuschalten, die nicht unter das Gesetz fällt. Vom sachli­
chen Anwendungsbereich nicht ausgeschlossen ist die Behandlung psychosomati­
scher Erkrankungen, wenn sie nicht durch Ausübung der Heilkunde geschieht, da 
durchaus auch bei solchen Hilfesuchenden die Erwartung der Besserung erweckt 
werden kann und nicht gewährleistet ist, daß solche Personen durch diejenigen, die 
gewerbliche Lebensbewältigungshilfe anbieten, einer medizinischen Behandlung 
zugeführt werden. Unter diesen Voraussetzungen bedürfen solche Personen des 
gleichen Schutzes wie alle übrigen Hilfesuchenden. Die Abgrenzung zum Bereich 
medizinischer Behandlung erfolgt durch Absatz 1, in dem Lebensbewältigungshilfe, 
die durch Angehörige des Arzt- und Heilpraktikerberufs geleistet wird, aus dem 
Kreis der von § 1 erfaßten Tätigkeiten teilweise herausgenommen wird. Damit fällt 
die Behandlung durch Ärztinnen und Ärzte, das heißt auch Psychiaterinnen und 
Psychiater oder zugelassene Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker nicht unter das 
Gesetz, sofern die Lebensbewältigungshilfe im Zusammenhang mit der Ausübung 
der Heilkunde erfolgt. Durch die letztere Einschränkung sollen solche Fälle inner­
halb des Anwendungsbereichs des Gesetzes bleiben, in welchen die Lebensbewälti­
gungshilfe nicht im Rahmen der heilkundlichen Berufsausübung erfolgt. Für die 
Ausnahme kommt es nicht auf die Person des Anbietenden, sondern auf denjenigen 
an, der die Lebensbewältigungshilfe selbst vornimmt. Allerdings wird es ausreichen, 
daß die im Sinne des Arzt- oder Heilpraktikerberufs qualifizierte Person die 
verantwortliche Aufsicht führt. Aufgrund des insoweit geltenden Zulassungssystems 
(Approbation bzw. Zulassung als Heilpraktikerin bzw. Heilpraktiker) und der Be­
rufsethik ist in diesem Bereich Seriosität der anbietenden Personen zu unterstellen. 
Die Stoßrichtung des Gesetzes zielt nicht auf diesen klassischen Bereich der Be­
handlung psychischer Krankheiten ab, sondern auf das Angebot der Hilfe bei der 
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Lösung allgemeiner Lebensprobleme durch - meist >>pezirisch nicht qualifizierte -
Helferinnen bzw. Helfer. 

Aus dem gleichen Grund soll das Gesetz auch nicht die Lebensbewältigungshilfe er­
fassen, die von Kirchen als Teil ihrer seelsorgerischen Tätigkeit gewährt wird. Da 
beispielsweise auch die Scientology Kirche sich als solche bezeichnet und dies auch 
für andere Sekten gilt, die gerade nicht von dem Anwendungsbereich ausgeschlos­
sen werden sollen, ist eine Ausnahme für alle Kirchen nicht tunlich. Hier läßt sich 
vielmehr die gewünschte Abgrenzung über das Merkmal der Entgeltlichkeit und der 
Gewerblichkeit erreichen: Sofern das Angebot nicht durch materiell-wirtschaftliche 
Gründe veranlaßt ist, ist eine Übervorteilung der hilfesuchenden Person von vorn­
herein nicht zu befürchten. Die Kirchen werden die von ihnen als Teil des seelsor­
gerischen Auftrags angebotene Lebensbewältigungshilfe meist unentgeltlich erbrin­
gen. Soweit dennoch im Einzelfall ein Entgelt verlangt wird (evtl. einkommensab­
hängig) wird dieses lediglich der Kostendeckung dienen. Demgegenüber ist bei­
spielsweise für die Scientology Kirche durch das Hamburgische Oberverwaltungs­
gericht (Urteil vom 06.07.1993 - Bf VI 12/91) entschieden worden, daß deren Ver­
kauf von Büchern, Kursen etc. als gewerblich einzustufen sei, da maßgeblich allein 
die Absicht nachhaltiger Gewinnerzielung sei, unabhängig davon, ob die zu erzie­
lenden Gewinne ausschließlich ideellen Zwecken zugeführt werden sollen. 

Ebenfalls mangels eines gewerblichen Angebots ausgeschlossen sind die öffentlich 
getragenen oder jedenfalls öffentlich finanzierten Volkshochschulen sowie andere 
gemeinnützige Einrichtungen, sofern dort Einnahmen lediglich zur Deckung eigener 
Unkosten erzielt werden. Demgegenüber ist allerdings Gewinnerzielungsabsicht und 
damit Gewerblichkeit bereits dann anzunehmen, wenn Einnahmen in Form von 
Überschüssen über die eigenen Aufwendungen angestrebt sind, auch wenn diese 
gemeinnützigen Zwecken zufließen sollen. 

Um den Anwendungsbereich andererseits nicht untunlich einzuschränken, ist die 
Klarstellung vorzunehmen, daß neben der gewerblichen auch die berufliche Tätig­
keit vom Anwendungsbereich erfaßt wird. Diese Ergänzung zielt auf den Bereich 
der freien Berufe ab. Die Ausübung der freien Berufe ist aus traditionellen Gründen 
aus dem Begriff der Gewerblichkeit bzw. des Betriebs eines Gewerbes ausgeschlos­
sen, obgleich alle Kriterien dieses Begriffs vorliegen. Eine derartige Differenzierung 
wie im Gewerberecht ist angesichts der Schutzrichtung des vorliegenden Ge­
setzentwurfs nicht gerechtfertigt. Allerdings bedeutet dies gleichzeitig, daß die Kri­
terien der Gewerblichkeit, insbesondere die Absicht der Gewinnerzielung, auch für 
eine freiberuflich tätige Person, die Lebensbewältigungshilfe anbietet, erfüllt sein 
müssen. 

Vom Anwendungsbereich sind nach dem Wortlaut des § 1 Abs. 1 mitumfaßt Ver­
träge, aufgrund derer die Lebensbewältigungshilfe an eine dritte Person geleistet 
werden soll. Da aufgrund von Absatz 1 der Begriff "hilfesuchende Person" gleich­
bedeutend ist mit dem jeweiligen Vertragspartner, geht die Definition in Absatz 2 
auch nicht davon aus, daß die Lebensbewältigungshilfe gegenüber der hilfesuchen­
den Person, sondern eben nur gegenüber einer "anderen Person" stattfindet. 
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In Anlehnung an anaere Verbraucherschutzgebetze soll uer volle Schutz dieses Ge­
setzes nur natürlichen Personen zukommen, welche bei Vertragsabschluß außerhalb 
ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit handeln. Dem liegt der anerkannte 
Gedanke zugrunde, daß bei gewerblichem oder beruflichem Handeln größere Erfah­
rung und Vorsicht vorhanden sind oder zumindest erwartet werden dürfen. Deshalb 
besteht unter diesen Voraussetzungen ein geringeres Schutzbedürfnis. Insbesondere 
das Widerrufsrecht als typisches Instrument des Verbraucherschutzes kommt des­
halb nur dem in Absatz 1 umschriebenen Personenkreis zu. 

Über die in § 11 vorgesehene entsprechende Anwendung einzelner Vorschriften 
(insbesondere des § 2 und 5) kommen jedoch auch juristische Personen und natürli­
che Personen, die bei Vertragsabschluß in gewerblicher oder beruflicher Tätigkeit 
handeln, in den Genuß eines erheblichen Teils der Schutzwirkungen dieses Geset­
zes. 

Zu § 2 

Absatz 1 

Die Festlegung der Schriftform in Absatz 1 verfolgt den Zweck des Übereilungs­
schutzes. Dies insbesondere in Verbindung mit der Regelung in Absatz 2, der die 
schriftliche Fixierung derjenigen Angaben vorschreibt,' die für die hilfesuchende 
Person das Angebot durchschaubar und kalkulierbar machen soll. Die Rechtsfolge 
beim Fehlen auch nur einer der geforderten Angaben ist Formnichtigkeit des Ver­
trages. Zum Konkurrenzverhältnis mit dem in § 3 geregelten Widerrufsrecht siehe 
dort. 

Absatz 2 

Die nach Absatz 2 zwingenden Angaben sollen für die hilfesuchende Person eine 
Warnfunktion erfüllen und ihr eine Beurteilung des Angebotes unter rationalen Ge­
sichtspunkten - Qualität und Preis des Angebots - ermöglichen. 

Nummer 1 

Die Bezeichnung der anbietenden Person umfaßt Namen und Rechtsform. Häufig 
wird es sich um juristische Personen handeln. 

Nummer 2 und 3 

Der hilfesuchenden Person soll Klarheit über den angestrebten Erfolg der Lebens­
bewältigungshilfe und die hierfür eingesetzten Mittel verschafft werden. Die Kenn­
zeichnung der Methode, die häufig den Namen ihres "Erfinders" trägt, und die Be­
schreibung der theoretischen Grundlagen dieser Methode sind geeignet, der hilfesu­
chenden Person Aufschluß darüber zu geben, wie sie das konkrete Angebot einzu-
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ordnen hat - als wissenschaftlich oder nichtwissenschaftlich, als seriös oder unse­
riös. Eine kurze Bezeichnung der angewandten Methode und der theoretischen 
Grundlagen genügt sowohl dem Interesse der hilfesuchenden Person an Aufklärung 
als auch dem Interesse der anbietenden Person, keine unzumutbar lange Leistungs­
beschreibung abgeben zu müssen. Die Kennzeichnung der beruflichen Qualifikation 
der Helferin bzw. des Helfers in bezug auf ihre bzw. seine Helfertätigkeit erfüllt den 
gleichen Zweck: Es sollen keine falschen Vorstellungen über Ausbildung und fach­
liche Eignung der Helferin bzw. des Helfers entstehen. 

Nummer 4 bis 8 

Diese Angaben dienen insbesondere dazu, den Umfang der angebotenen Leistung 
transparent zu machen und der hilfesuchenden Person so das Preis-Leistungsver­
hältnis vor Augen zu führen. So soll der Verschleierung überhöhter oder sogar wu­
cherischer Preise vorgebeugt werden. Nummer 8 betrifft allerdings nicht den Inhalt 
des konkreten Vertrages, sondern bezieht sich vielmehr auf den Preis weiterer Lei­
stungen, deren Inanspruchnahme der hilfesuchenden Person häufig als sinnvoll oder 
sogar notwendig empfohlen wird. Eine Aufklärung über den Preis derartiger Folge­
angebote ist im Interesse der hilfesuchenden Person notwendig, um ihr den finan­
ziellen Umfang der Gesamtmaßnahme vor Augen zu führen und um einer Aushebe-
lung der Warnfunktion durch das Aufsplitten der Gesamtmaßnahme in zahlreiche, 
finanziell leicht verkraftbare Verträge zu begegnen. 

Absatz 3 

Diese Vorschrift trägt dem Umstand Rechnung, daß die durch das Widerrufsrecht 
nach § 3 eingeräumte Überlegungsfrist nur sinnvoll genutzt werden kann, wenn die 
hilfesuchende Person die nach Absatz 2 erforderlichen Angaben schriftlich in Hän­
den hält. Der Verstoß gegen die Pflicht zur Aushändigung einer Abschrift der Ver­
tragsurkunde hat zur Folge, daß die Ausschlußfrist für die Ausübung des Widerrufs­
recht (§ 3 Abs. 1) nicht zu laufen beginnt, solange die Aushändigung nicht nachge­
holt wird. Dies ist deshalb gerechtfertigt, weil die hilfesuchende Person ohne Inne-
habung der Vertragsurkunde gar nicht zur Überprüfung ihres Entschlusses in der 
Lage ist. Im übrigen dient die Aushändigungspflicht auch Beweiszwecken. 

Satz 2 betrifft den Fall, daß die vertragsschließende Person und diejenige Person, 
die die Lebensbewältigungshilfe in Anspruch nimmt, verschieden sind. Die Rege­
lung beruht auf der Erwägung, daß in dieser Konstellation ein schützenswertes In­
teresse auch der dritten Person an Information über die Art der Lebensbewälti­
gungshilfe besteht. Mittelbar dient der Informationsanspruch auch den Interessen 
der vertragsschließenden hilfesuchenden Person, da die dritte Person ihr u.U. ergän­
zende Aufklärung vermittelt. Diejenigen Angaben, welche für die wirtschaftliche 
Beurteilung des Angebots maßgeblich sind, sind jedoch für die dritte Person nicht 


